
355 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP-

Regierungsvorlage' 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER
REICH UND DEM KÖNIGREICH NOR
WEGEN ZUR VEREiNFACHUNG DES 
RECHTLICHEN VERKEHRS NACH 
DEM HAAGER ÜBEREINKOMMEN 
VOM 1. MÄRZ 1954 BETREFFEND DAS 
VERFAHREN IN BÜRGERLICHEN 

RECHTSSACHEN 

Die Republik Österreich und das Königreich 
Norwegen sind wie folgt übereingekommen: 

Rechtsschutz 

Artikel 1 

Die Angehörigen des einen der beiden Staaten 
sowie die Personen, die in diesem Staat ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, genießen auf dem 
Gebiet des anderen Staates hinsichtlich des Rechts
schutzes ihrer Person und ihres Vermögens die 
gleiche Behandlung wie die Angehörigen dieses 
Staates. Sie haben zu diesem Zweck freien Zutritt 
zu den Gerichten und können vor diesen unter den 
gleichen Bedingungen und in der gleichen Weise 
wie die Angehörigen des anderen Staates auftreten. 

Unmittelbarer Verkehr 

Artikel 2 

(1) Die im Haager Übereinkommen vom 
1. März 1954 bezeichneten Ersuchen um Zustel
lung gerichtlicher und außergerichtlicher Schrift
stücke sowie Rechtshilfeersuchen werden im Weg 
des Bundesministeriums für Justiz der Republik 
Öst~rreich und des Justizm'inisteriums des König
reichs Norwegen unmittelbar übersandt. 

I 

(2) Die Erledigungsakten sind von der ersuchten 
Behörde 'der ersuchenden Behörde unmittelbar zu 
übersenden. 

OVERENSKOMST 

MELLOM REPUBLIKKEN 0STERRIKE 
OG KONGERIKET NORGE OM FO
RENKLING AV .. RETTSHJELP ETTER 
HAAG-KONVENSJONEN 1 MARS 1954 

OM DEN SIVILE PROSESS 

Republikken 0sterrike og Kongeriket Norge er 
blitt enige om f0lgende: 

Rettsvern 

Artikkell 

Borgere av og personer med fast opphold ien av 
de to stater, skaI i den andre stat ha rett til samme 
rettsvern for person og eiendom som borgere av 
denne stat. De har for dette formal fri adgang til 
domstolene og kan opptre ved disse under samme 
vilkar og jJa samme mate som borgere av den andre 
stat. 

Direkte overseilding 

Artikkell 

(J) De anmodninger om forkynning av rettslige , 
og_ utenrettslige dokumenter samt rettsanmod
ninger som omhandles i Haagkonvensjonen 1 mars 
1954 skai oversendes direkte mellom Justisministe
riet (Bundesministerium für Justiz) i Republikken 
0sterrike og Justisdepartementet i Kongeriket 
Norge_ 

(2) Dokumenter som utferdiges som f01ge av 
slike anmodninger skai sendes direkte fra den myn
dighet som har mottatt begja::ringen til den begja::
rende myndighet. 
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2 355 der Beilagen 

Übersetzungen 

Artikel 3 

Die in Artikel J Absätze 2 und 3 sowie in Arti
kell0 des Haager Übereinkommens vom 1. März 
1954 vorgesehenen Übersetzungen können auch 
von einem hiezu gehörig befugten Übersetzer des 
ersuchenden Staates beglaubigt we:rden. 

Auslagen 

Artikel 4 

Die beiden Staaten verzichten gegenseitig auf die 
Erstattung aller Auslagen, die ihnen bei der Zustel
lung von Schriftstücken und bei der Erledigung von 
Rechtshilfeersuchen erwachsen. Ausgenommen hie
von sind Vergütungen an Sachverständige. 

Vollstreckung von Kostenentscheidungen 

Artikel 5 

(1) Anträge auf Vollstreckung von Entscheidun
gen über die Prozeßkosten gemäß Artikel 18 des 
Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 kön-. 
nen vom Berechtigten unmittelbar beim zuständi
gen Gericht oder bei der· zuständigen Behörde 
gestellt werden. Diese Anträge können auch im 
Weg der in Artikel 2 Absatz 1 dieses Abkommens 
bezeichneten Ministerien übermittelt werden. 

(2) Wird ein in Absatz 1 bezeichneter Antrag bei 
einem unzuständigen Gericht oder bei einer unzu
ständigen Behörde gestellt, so leitet dieses Gericht 
oder diese Behörde den Antrag von Amts wegen an 
das zuständige Gericht oder die zuständige 
Behörde weiter. 

Artikel 6 

(1) Die beiden Staaten verzichten auf die in Arti
kel 19 Absatz 2 Satz 2 des Haager Übereinkom
mens vom 1. März 1954 vorgesehene Bestätigung 
des höchsten Beamten der Justizverwaltung des 
ersuchenden Staates. 

(2) Die in Artikel 19 Absatz 2 Ziffer 3 und 
Absatz 3 Satz 3 des Haager Übereinkommens vom 
1. März 1954 vorgesehene Übersetzung kann auch 
von einem in Artikel 3 dieses Abkommens bezeich
neten Übersetzer desjenigen Staates beglaubigt 
werden, in dem die Entscheidung gefällt worden 
ist. 

Befreiung von Beglaubigungen 

Artikel 7 

Öffentliche oder private Urkunden sowIe 
Abschriften von solchen, deren Echtheit von einem 
Gericht, einer Verwaltungs behörde oder einem 
öffentlichen Notareines der beiden Staaten beglau
bigt ist, bedürfen zu ihrer Anerkennung im anderen 
Staat keiner weiteren Beglaubigung, Apostille oder 
anderen gleichartigen Förmlichkeit. 

Oversettinger 

·Artikkel 3 

De oversettinger som er nevnt i Haagkonven
sjonen 1 mars 1954 artikkel 3 andre og tredje ledd 
samt artikkel 10, kan ogsä bekreftes av en autori
sert translat0r iden anmodende stat. 

Utlegg 

Artikkel4 

De tl:> stater frafaller gjensidig krav pä dekning 
av utlegg som er pal0pt ved forkynning av doku
menter eller ved tiltak i forbindelse med utf0relSe 
av en rettsanmodning. Unntatt fra dette er godtgj0-
reIse til sakkyndige. 

Fullbyrding av avgjorelser om sakskostnader 

Artikkel5 

(1) Begj;ering etter Haagkonvensjonen 1 mars 
1954 artikkel 180m fullbyrding av avgj0relse om 
sakskostnader kan framsettes direkte av den inte
resserte part tilvedkommende domstol eller 
kompetente myndighet. Slike begj;eringer kan ogsa 
sendes direkte gjennom departemente som nevnt i 
artikkel 2 (1) i overenskomsten her. 

(2) Bhr begjxringen som nevnt i f0rste ledd 
framsatt for en domstol eller en myndighet som 
ikke er kompetent, skaI denne av eget tiltak over
sende begj;eringen til rett domstol eller myndighet. 

Artikkel 6 

(1) De to stater avstar fra ä kreve slik bekreftelse 
av den h0yeste tjenestemann som stär for adminis
trasj<;men av rettsvesenet iden anmodende stat som 
nevnt i Haagkonvensjonen 1 mars 1954 artikkel 19 
tredje ledd annet punktum. 

(2) De oversettinger som er nevnt i Haagkon
vensjonen 1 mars 1954 artikkel 19 annet ledd nr 3 
og tredje ledd tredje punktum, kan ogsa bekreftesi 
den stat hvor avgj0relsen er truHet av en translat0r 
som nevnt i artikkel 3 i overenskomsten her. 

Fritak for legalisering 

.Artikkel 7 

Offentlige eller private dokumenter eller avskrif
ter av slike, hvis ekthet er bekreftet av en domstol, 
en forvaltningsmyndighet eller en notarius publicus 
i en av de to stater, trenger ikke noen legalisering, 
apostill eller annen liknende formalitet for a bli 
anerkjent i den andre staten. 
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Rechtsauskünfte 

Artikel 8 

. Das Bundesministerium für Justiz der Republik 
Österreich und das Justizministerium des Königrei
ches Norwegen werden einander in. Zivil- und 
Handelssachen auf Ersuchen unmittelbar und 
kostenlos Auskünfte über Rechtsvorschriften ertei
len, die in ihrem Staat inKraft stehen oder gestan
den sind. 

Ratifikation; Inkrafttreten 

Artikel 9 

Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifi
kationsurkunden sind in Oslo auszutauschen. Das 
Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats, 
der auf den Monat folgt, in dem die Ratifikations
urkunden ausgetaus~ht werden, in Kraft. 

Kündigung 

Artikel 10 

Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen 
durch eine an den anderen Vertragsstaat gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung 
wird sechs Monate nach dem Tag dieser Notifika
tion wirksam. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen 
Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrie-
b~ . 

Geschehen zu Wien, am 21. Mai 1984, in zwei 
Urschriften in deutscher und norwegischer Spra
che, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch 
sind. 

Für die Republik Österreich: 

Enivin Lanc m. p. 

Für das Königreich Norwegen: 

Einar-Fredrik Ofstad m. p. 

" Rettsinformasjon 

Artikkel 8 
-

Justisdepartemente i de to land skaI pa begjx-
ring, ved direkte forsendelse og uten kostnader, gi' 
hverandre opplysninger om privatrettslige bestem
melser som gjelder eller har gjeldt i deres stat. 

Ratiftkasjon, Ikrafttredelse 

Artikkel 9 

Overenskomsten skaI ratifiseres. Ratifikasjons
dokumentene skaI utveksles i Oslo. Overenskoms

. ten trer i kraft den f0rsie dag iden tredje kalender
mäned som f01ger etter den inäned da ratifika
sjonsdokumentene ble utvekslet. 

Oppsiing 

Artikkel10 

Enh~'er avtalestat kan si opp overenskomsten ved 
en skriftlig note til den annen avtalestat. Opp
siingen trer i kraft seks maneder etter dagen for 
denne notifikasjon. 

Ti! bekreftelse av dette har begge staters befull
mektigete undertegnet overenskomsten. 

Utferdiget i Wien den 21. mai 1984 i to eksem
plar pa norsk og tysk spräk, idet begge tekster skaI 
ha samme gyldighet. 

For Republikken 0sterrike: 

Erwin Lanc m. p. 

For Kongeriket Norge: 

Einar-Fredrik Ofstad m. p. 

355 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



4 355 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen wird im Verhältnis zu Norwegen derzeit auf der 
Grundlage des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 betreffend das Verfahren in bürgerlichen 
Rechtssachen, BGBL Nr. 9111957, abgewickelt. Dieses Qbereinkommen sieht u. a. für die Übermittlung 
von Zustellungs- und Rechtshilfeersuchen den eher schwerfälligen diplomatischen oder konsularischen 
Weg vor. 

Ziel: 

Einführung einer Vereinfachung im Verhältnis zum Haager Prozeßübereinkommen 1954. 

Inhalt: 

An Stelle der Übermittlung von Ersuchschreiben und deren Erledigungsakten im diplomatischen Weg 
wird für die Weiterleitung der Ersuchschreiben der unmittelbare Verkehr zwischen dem Bundesministe
rium für Justiz und dem norwegischen Justizministerium, für die Rückleitung der Erledigungsakten jedoch 
der direkte Verkehr zwischen der ersuchten 'und der ersuchenden Behörde vorgesehen. 

Überdies sind Erleichterungen bei der Vollstreckung von Prozeßkostenentscheidungen, die Befreiung 
öffentlicher oder privater Urkunden von weiteren Beglaubigungsformalitäten und schließlich eine Ver
pflichtung zur kostenlosen Erteilung von Rechtsauskünften im direkten Verkehr zwischen dem Bundesmi
nisterium für Justiz und dem norwegischen Justizminsterium vorgesehen. 

Alternativen: . 

. Keine. 

Kosten: . 

Keine. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das vorliegende Abkommen ist ein gesetzeser
gänzender Staatsvertrag. und bedarf daher der 
Genehmigung durch den Nationalrat gemäß Arti
kel50 Absatz 1 B-VG. Das Abkommen enthält 
weder verfassungsändernde noch verfassungsergän
zende Bestimmungen. Es hat nicht politischen Cha
rakter. Seine Bestimmungen sind so ausreichend 
determiniert, daß es in der innerstaatlichen Rechts
ordnung unmittelbar angewandt werden kann. 
Eine Beschlußfassung gemäß Artikel 50 Absatz 2 
B-VG ist daher nicht erforderlich. 

Derzeit steht zwischen Österreich und Norwe
gen das fhager Prozeßübereinkommen 1954, 
BGBI. Nr. ~1I1957, in Kraft. Um den rechtlichen 
Verkehr zwischen den beiden Staaten weiter zu 
vereinfachen, haberi in der Zeit vom 12. bis 16. Sep
tember 1983 in Oslo Verhandlungen stattgefunden. 
Sie ~ind mit der Paraphierung des Abkommens 
abgeschlossen worden. 

Die wesentlichsten Vereinfachungen durch die
ses Abkommen gegenüber dem Haager Prozeß
übereinkommen 1954 bestehen darin; daß an Stelle 
der Übermittlung von Ersuchschreiben und deren 
Erledigungsakten im diplomatischen oder konsula
rischenWeg für die Weiterleitung der Ersuch
schreiben der' unmittelbare Verkehr zwischen dem 
Bundesministerium für Justiz und dem norwegi
schen Justizministerium, für die Rückleitung der 
Erledigungsakten jedoch der direkte Verkehr zwi
schen der ersuchten und der ersuchenden Behörde 
vorgesehen ist, im gegenseitigen Verzicht auf 
Kostenersatz mit Ausnahme der Vergütungen an 
Sachverständige und in einer Erleichterung der 
Vollstreckung von Prozeßkostenentscheidungen. 

Vorbild für den Inhalt des Abkommens_war das 
Abkommen vom 16. September 1982 zwischen der 
Republik Österreich und dem Königreich Schwe
den zur Vereinfachung des rechtlichen Verkehrs 
nach dem Haager Übereinkommen vom 1. März 
1954 betreffend das Verfahren in bürgerlichen 
Rechtssachen. Seine Regelungen haben aber auch 
durchwegs Vorbilder in bereits in Geltung stehen
den gleichartigen Abkommen zwischen Österreich 
und anderen Staaten. 

11. Besonderer Teil 

Zum Artikel 1: 

Diese Bestimmung soll vor allem die Gleichbe
handlung betreffend Amtshaftungsansprüche zur 
Folge haben. Der § 7 AHG wurde zwar durch den 
Artikel I der seit 1. Juli 1982 in Kraft stehenden 
Novelle vom 1. April 1982, BGBI. Nr. 204, dahin
gehend geändert, daß Ausländer bezüglich Amts
haftungsansprüchen nicht diskriminiert sind, doch 
schließt Absatz 1 Satz 1 des vorliegenden Abkom
mens auch jede nach§ 7 des novellierten Amtshaf
tungsgesetzes mögliche Retorsionsverordriung der 
Bundesregierung im Verhältnis zu Norwegen aus. 
Darüber hinaus erfaßtder geschützte Personen
kreis nicht' nur die Staatsangehörigen des jeweils 
anderen Vertragsstaates, sondern auch alle Perso
nen mit gewöhnlichem Aufenthalt in diesem. 

Zum Artikel 2: 

Im Absatz 1 wird als Übermittlungsweg für Ersu
chen um Zustellung gerichtlicherund außergericht
licher Schriftstücke sowie für Rechtshilfeersuchen 

. der unmittelbare Verkehr zwischen dem Bundesmi
nisterium für Justiz und dem norwegischen Justiz
ministerium vereinbart. 

Da auf Grund des Ersuchens die ersuchende 
Behörde der ersuchten Behörde bekannt ist,-sieht 
Absatz 2 zur Beschleunigung der Rückleitung der 
Erledigungsakten den direkten Verkehr zwischen 
den beiden Behörden vor. 

Diese Vereinbarung ist nach Auffassung der bei
den Vertragsstaaten nicht als Widerspruch zu den 
Artikeln 6 und 15 des Haager Prozeßübereinkom
mens 1954 zu werten. 

Zum Artikel 3: 

Die Praxis, Übersetzungen von einem Dolmet
scher des ersuchenden Staates beglaubigen zu las
sen, hat sich auch im Verhältnis zu anderen Staaten 
bisher stets bewährt. 
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6 355 der Beilagen 

Zum Artikel 4: 

Der in diesem Artikel vereinbarte gegenseitige 
Verzicht auf Erstattung aller Auslagen, die bei der 
Zustellung von Schriftstücken und bei der Erledi
gung von Rechtshilfeersuche~ entstehen, mit Aus
nahme der Sachverständigengebühren, vereinfacht 
den rechtlichen Verkehr. Unter die genannte Aus
nahmsregelung fallen auch die Kosten einer Blut
entnahme (etwa in einem Abstammungsverfahren 
zwecks Erstellung eines Blutgutachtens ). 

Zu den Artikeln 5 und 6: 

Diese Bestimmungen zur Vereinfachung des 
Verfahrens bei der Vollstreckung einer Kostenent
scheidung (Artikel 18 und 19 des Haager Prozeß-

~ übereinkommens 1954) entsprechen der schon bis
he!, in gleichartigen Zusatzverträgen zwischen 
Österreich und anderen Staaten enthaltenen Rege
lung. 

Zum Artikel 7: 

Allgemeine Befreiungen dieser Art von weiteren 
Beglaubigungen sind bereits in gleichartigen 
Abkommen zwischen Österreich und- anderen Staa
ten enthalteri. 

Auf Wunsch der norwegischen Seite wurde diese 
Befreiung auch für Beglaubigungen der Überein
stimmung einer Abschrift mit der Urschrift durch 

ein Gericht, eine Verwaliungsbehörde oder einen 
öffentlichen Notar festgehalten. Aus österreichi

. scher Sicht ist dies bedeutungslos, weil nach öster
reichisehern Recht der Beglaubigungsvermerk 
selbst eine öffentliche Urkunde darstellt. 

Zum Artikel 8: 

Diese Bestimmung bringt eine Vereinfachung bei 
der Beschaffung von Auskünften über das Recht 
des anderen Vertragsstaates. Wenn ein österreichi
sches Gericht, gestützt auf den § 4 des Bundesge
setzes vom 15. Juni 1978; BGBI. Nr. 304, über das 
internationale Privatrecht (IPR-Gesetz) an das 
Bundesministerium für Justiz zwecks Erteilung 
einer Auskunft über ausländisches Recht herantritt, 
so kann dieses seinerseits das norwegische Justizmi
nisterium um Rechtsauskunft ersuchen. 

Daneben steht den Gerichten selbstverständlich 
auch weiterhin die Möglichkeit offen, ein Aus
kunftsersuchen nach dem Europäischen Überein
kommen vom 7.Juni 1968, BGBI. Nr. 417/1971, 
betreffend Auskünfte über ausländisches Recht 
abzufassen. 

Zu den Artikeln 9 und 10: 

Diese Artikel enthalten die üblichen Schlußbe
stimmungen. 
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